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§ 353 StPO
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

Der rechtskräftig Verurteilte kann die Wiederaufnahme des Strafverfahrens selbst nach vollzogener Strafe verlangen:

1. 1.wenn dargetan ist, daß seine Verurteilung durch Urkundenfälschung oder durch falsche Beweisaussage,

Bestechung oder eine sonstige Straftat einer dritten Person veranlaßt worden ist;

2. 2.wenn er neue Tatsachen oder Beweismittel beibringt, die allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen

Beweisen geeignet erscheinen, seine Freisprechung oder die Verurteilung wegen einer unter ein milderes

Strafgesetz fallenden Handlung zu begründen; oder

3. 3.wenn wegen derselben Tat zwei oder mehrere Personen durch verschiedene Erkenntnisse verurteilt worden

sind und bei der Vergleichung dieser Erkenntnisse sowie der ihnen zugrunde liegenden Tatsachen die

Nichtschuld einer oder mehrerer dieser Personen notwendig anzunehmen ist.
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